
verletzte Person* 
kehrt dann in die 

Klasse/Gruppe zurück

Erziehungs- und Für-
sorgeberechtigte sind 
erreichbar und werden 

in Kürze erscheinen

Erziehungs- und 
Fürsorgeberechtigte 
sind nicht erreichbar

Eintrag Meldeblock verletzte Person* 
wird weiter betreut 
bis Erziehungs- und 
Fürsorgeberechtigte 

eintreffen.
Weitere Entscheidun-

gen treffen diese.

Aufsuchen eines 
Unfall- oder Facharztes 

mit Begleitperson
 ∙ zu Fuß
 ∙ mit Taxi***
 ∙ mit PKW
 ∙ mit ÖPNV

Notruf:
 ∙ Rettungsdienst 
 ∙ Feuerwehr
 ∙ Begleitperson im 
Fall eines Transports

verletzte Person* kehrt 
in die Klasse/Gruppe 

zurück 

verletzte Person* ruht 
noch eine Weile auf 

der Krankenliege, 
Betreuung 

sicherstellen

verletzte Person* wird angemessen versorgt und 
Erziehungs- und Fürsorgeberechtigte werden 

benachrichtigt 

Notruf
Rettungsdienst bzw. Feuerwehr und Erziehungs- 

und Fürsorgeberechtigte benachrichtigen

I.  Erste-Hilfe-Maßnahme ausreichend –  
keine ärztliche Versorgung notwendig

II.  Ärztliche Versorgung notwendig,  
jedoch ohne Eile

III.  Schnelle ärztliche Versorgung  
notwendig

Ablauf bei Unfällen in Schulen

Unfall

Erstversorgung und
Festlegung des weiteren Vorgehens**

Unfallmeldung

 *) Schülerin/Schüler/Kind
 **)  durch 1-Hilfe-Leistende, Lehrkraft oder Erzieherin/Erzieher
 ***)   Informationen zum „Fahrauftrag Taxi der UK NRW“ finden Sie hier: 

für Einrichtungen in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln 
für Einrichtungen in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster


